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1. Zu Kap. 2 Leistungsbeschreibung: Es wird bezogen auf den Sektor "Private Haushalte" der Terminus 
"energieintensive Produktgruppen" verwendet. Wie werden, bezogen auf Private Haushalte, "energieintensive 
Produktgruppen"  seitens des Umweltbundesamtes definiert?  

Im Sektor „Private Haushalte“ sollen bei der Erarbeitung von Energiesparstrategien und 
Energieeffizienzpolitiken auf der Ebene der Mitgliedstaaten und der EU neben den Gebäuden auch 
energieintensive Produktgruppen betrachtet werden. Länderspezifisch sind die Geräte/Produkte 
einzubeziehen, die einen großen Anteil am Energieverbrauch privater Haushalte haben und bei 
denen - entsprechend der Zielsetzung – ein hohes Energieeinsparpotential und eine hohe 
Klimarelevanz bestehen. Im Wesentlichen dürften dies Anwendungen aus folgenden Bereichen sein: 
Prozesswärme (also v.a. Kochen, Waschen, Trocknen), Kühl-und Kälteanwendungen, Information- 
und Kommunikationstechnologien und Beleuchtung. 

 

 

2. Zur Laufzeit des Projektes: Sollen die Ergebnisse tatsächlich im Fachgespräch erst 2017 präsentiert und 
diskutiert werden oder sollen die Projektergebnisse zu einem früheren Zeitpunkt vorliegen und das 
Fachgespräch somit eher stattfinden (z.B. 1. Quartal 2015), so dass im weiteren Projektverlauf bis 2017 die 
Ergebnisse nur in Abständen verifiziert und ggf. angepasst werden?  

Das Fachgespräch dient der abschließenden Präsentation und Diskussion der Forschungsergebnisse 
(AP 1-3) und ist daher erst in 2017 vorgesehen. Gemäß der Leistungsbeschreibung legt der 
Auftragnehmer entsprechend dem vertraglich vereinbarten Zeitplan für die Arbeitspakete spätestens 
einen Monat nach Abschluss jedes AP Ergebnisberichte vor, sodass die Projektergebnisse sukzessive 
vorgelegt und mit UBA abgestimmt werden. 

 

 

2. Zur Auswahl der Mitgliedsstaaten (Kap. 3.2.1 Leistungsbeschreibung):  
Verstehen wir es richtig, dass Deutschland in mind. 2 Sektoren (Industrie/Gewerbe und Verkehr) als 
exemplarischer Mitgliedsstaat gesetzt ist und somit nur max. 4 weitere Mitgliedsstaaten (1 Industrie/Gewerbe, 
2 Private Haushalte, 1 Verkehr) auszuwählen sind? 
Kann Deutschland darüber hinaus auch für den Sektor  "Private Haushalte" gewählt werden, so dass dann sogar 
nur noch 3 weitere Mitgliedsstaaten zusätzlich auszuwählen wären?  

Für die Auswahl der Mitgliedstaaten gelten folgende Rahmenbedingungen: 
Jeder Sektor soll in zwei verschiedenen Mitgliedstaaten untersucht werden. 

 Deutschland soll nur in den Sektoren Industrie/Gewerbe und Verkehr untersucht werden. 

 Ein anderer Mitgliedstaat als Deutschland kann auch in allen drei Sektoren untersucht 
werden. 



Damit ergibt sich die Auswahl von mindestens drei und maximal 5 Mitgliedstaaten (einschließlich 
Deutschland), z. B.: 
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